
004- I 0-23 (005)30052023-5.Aen d-HS
Stand 16,05.2023

5. Satzung zurÄnderung der H a u p t s a tz u n g
der Gemeinde Büchel

Aufgrund 9"t $S 19 Abs. 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer Gemeinde- und Landkreis-
ordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) vom 16. August 1993 (GVBI. S, SO1)
in der Fassung der Neubekanntmachung vom 2'8. Januar 20ö3 (GVBI. 

'S, +t;, zuletzt
geändert durch Gesetz vom 24. März 2023 (GVBI. S. 127), hat der Gemeinderat der
Gemeinde Büchel in der Sitzung am20,06.2023 den Erlass der 5, Satzung zurAnderunj
der H a u p t s a t z u n g beschlossen:

Artikel 1

1. Der ,,$ 3 Bürgerbegehren, Bürgerentscheid" erhält folgende Neufassung:

,,$ 3 B[irgerbegehren, Bürgerentscheid

() Oie Bürger können tiber Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der
Gemeinde die 

. 
Durchführung eines BürgJrentscheids beantragen

(Bürgerbegehren). Nach Zustandekommen des Bürgerbegehrens wird die
Angelegenheit den Bürgern zur Entscheidung vorgelegt,lofern der Gemeinderat
sich das Anliegen nicht zu eigen rnacht.

(2) Unter bestimmten.Voraussetzungen kann der Gemeinderat den Bürgern eine
Angelegenheit des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde zur Entsäheidung
vorlegen (Ratsreferend um).

(3) Der erfolgreiche Bürgerentscheid
Gemeinderatsbeschlusses der Gemeinde,

hat die Wirkung eines

(4) Das Nähere zur Durchführung von Bürgerbegehren, Bürgerentscheid,
Ratsbegehren und Ratsreferendum regelt OaJ fnuringer Gese]z über das
Verfahren bei Einwohnerantrag, Bürgerbegehren und Burgerentscheid
(ThüTEBBG) in der jeweils geltenden Fassung.,, 

-

2. lm $ 4 ,,Einwohnerversammlung" wird die überschrift wie folgt geändert;

,,$ 4 Einwohnerfragestunde und -versammlung

Danach wird ein neuer 1. Absatz mit folgendem worilaut eingefügt und
die bisherigen Absätze forllaufend neu nummeriert:

,,(1) Bei öffentlichen Sitzungen des Gemeinderates sollden Einwohnern Gelegenheit
gegeben werden, Fragen zu gemeindlichen Angelegenheiten, die in die
Zuständigkeit des Gemeinderates fallen, zu stellen oder Anrägungen und Vorschlägezu unterbreiten, Einwohneranfragen, Anregungen oder Vorschläge 2u
Tagesordnungspunkten, die nichtöffentlich behandelt werden, sind unzulässig.

Es darf eine Frage und zwei Zusatzfragen, zwei Anregungen oder Vorschläge von
einem Einwohner, Verein oder Verband mit Sitz in der Gemeinde Büchel pro Sitzung
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gestellt werden' Die Einwohneranfragen, Anregungen oder Vorschläge müssen sichjeweils auf ein Thema beziehen und spätesteis ä trg" vor der Siäung schriflichoder per E-Mail in der Gemeindevenrualtung 1poätstette@vg-kindelbrueck.de)eingehen. Die Einwohnerfragestunde ist Bestaidteil der orei'ttiörren sitzung, dei
Vorsitzende des Gemginderätes. stellt den Beginn und das Ende der Fragejunde
fest. Findet sich zu Beginn der Fragestunde käin Burger ein, kann sie geschlossen
werden. Die Fragestunde soll in der Regel 30 min nicht Uberschreiten. Ausnahmen
liegen im Ermessen des Gemeinderatsvörsitzenden.

Die Redezeit eines Fragestellers beträgt höchstens S Minuten, Es genügt eine
mttndliche Beantwortung der Einwohneranfrage/n durch den Bürgermeister. Eine
Aussprache und/oder Beratung in der Sache tinO"t nicht statt. Zulässig sind bis zu
zweithemenbezogene Nachfrage/n durch den/die Fragesteller, lst die Blantwortung
der Nachfrage/n nicht während der Sitzung möglich, Jrfotgt deren Beantwortung ifi
Nachgang oder in der folgenden Gemeindöratsjitzung,,,

Die bisherige Reglung dazu -,,S 10 Abs.5" - in der Geschäftsordnung für den
Gemeinderat der Gemeinde Büchel ist damit gegenstandlos und dort zu streichen.

3. Nach ,,$ 4 Einwohnerversammlung" werden zwei neue paragraph mit folgendem
Wortlaut.eingefugt und die dann folgänden bisherigen Paragrapnen forlaufänd neu
nummeriert:

,,S 5 Sitzungen und Entscheidungen in Noflagen

(1) Die Sitzungen des Gemeinderats können in Notlagen ohne persöntiche
Anwesenheit g9r Mitglieder im Sitzungsraum durch eine ieitgleicrre Ünert;rg;;ö
von Bild und Ton, insbesondere in Form von Videokonfeönzen ourcngeiufri
werden' Eine Notlage besteht, wenn es den Mitgliedern des Gemeinderats
aufgrund einer außergewöhnlichen Situation nicht m-öglich ist, persönlich an den
Sitzungen des Gemeinderats teilzunehmen. Außergewohnliche Situationen sind
insbesondere Katastrophenfälle nach S 34 Oäs Thüringer Brand- und
Katastrophenschutzgesetzes, Pandemien oder Epidemien, D-er Bürgermeister
stellt eine Notlage nach Satz 2 fest und lädt die Gemeinderatsmitglieder zu
Sitzungen nach Satz 1 ein. Der Gemeinderat beschließt in seiner nächsten
Sitzung über den Fortbestand der vom Bürgermeister nach Satz 4 festgestellten
Notlage' lm Übrigen bleiben die fllr den Geschäftsgang von Sitiungen des
Gemeinderats geltenden Regelungen unberührt,

(2) lst es dem Gemeinderat während der vom Bürgermeister nach Absatz 1 Satz4
festgestellten Notlage nicht möglich, eine bitzung nach Abs. 1 Satz 1

durchzuführen, kann er die Beschiüsse über Angelegänheiten, die nicht bis zur
nächsten Sitzung aufgeschoben werden konnen, aui Antrag des Vorsitzenden,
oder eines Viertels der Mitglieder des Gemeinderates iin Umlaufverfahren
fassen.

F[tr den Antrag auf Durchführung des Umlaufverfahrens, die Stimmabgabe zur
Anwendbarkeit des Umlaufverfahrens nach Satz 3 und Uber die
Beschlussvorlagen ist die Textform (S 126b BGB) ausreichend. Der
Beschlussfassung im Umlaufverfahren mrllsen drei Viertel der Mitglieder des
Gemeinderats zustimmen. lm Übrigen gelten die gesetzlichen Beslmmungen
über die erforderlichen Mehrheiten in Sitzungen, lit oie Beschlussfassungiim
umlaufverfahren abgeschlossen, hat der Bürgermeister die

)
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Gemeinderatsmitglieder unverzüglich über die in diesem Verfahren gefassten
Beschlüsse zu unterrichten.

(3) Wahlen und sonstige geheime Abstimmungen im Sinne des g 39 ThürKO dürfen
nicht in Sitzungen nach Absatz 1 Satz 1 oder im Umlaufverfahren nach Abs, 2
durchgeführt werden.

(4) Die Gemeinde hat die technischen Voraussetzungen für Sitzungen nach Abs. 1

S. 1 und das Umlaufverfahren nach Abs. 2 zu schaffen und Oiö finfraftung der
datenschutzrechtlichen Bestimmungen sicherzustellen. Dazu gähort
insbesondere, dass die Gemeinde ein geeignetes Videokonferenzsystem iur die
Durchführung von Sitzungen nach Absatz 1 Satz 1 bereitstellt. Die
Funktionsfähigkeit der lnternetzugänge bei den Mitgliedern des Gemeinderats
und den sonstigen zu einer Gemeinderatssitzung zu ladenden Personen ist von
den jeweiligen Mitgliedern und sonstigen Teilnehmenden zu gewährleisten,
Das/die für die Teilnahme an einer Sitzung nach Absatz 1 Satz 1 bzw. einem
Umlaufverfahren nach Absatz2 ertorderliche/n EndgeräUe (2,8. Tablet, Laptop,
Kamera, Mikrofon, ...) hat jedes Mitglied des Gemeinderates auf eigene Kosten
zu beschatfen und die Funktionsfähigkeit (unter anderern OurCn Wartung,
Updates aufspielen etc.) zu gewährleisten. Für Störungen der lnternetverbindun-g
oder Störungen, die durch die Mitglieder des Gemeinderats verursacht werdenl
ist die Gemeinde nicht verantworflich.

(5) Diese Regelungen gelten für andere kommunale Gremien entsprechend.

$ 6 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

Bei Planungen und Vorhaben, die die lnteressen von Kindern und Jugendlichen
berühren, sollen diese in angemessener Weise beteiligt werden, Die Beteiligung
kann insbesondere erfolgen durch,

- die Bildung eines Kinder- und Jugendbeirates,
- die Durchführung von Versammlungen mit Kindern und Jugendlichen

entsprechend den Einwohnerversammlungen gem. $ 15 Abs. 1 ThürKo,- Umfragen bei Kindern und Jugendlichen,
- Umfragen in Jugendforen oder
- die Durchfi.ihrung von Jugendworkshops.

Der Bürgermeister entscheidet in Abhängigkeit der einzelnen Planungen und
Vorhaben, in welcher Form und bis zu welchem Alter die Kinder und Jugendlichen
beteiligt werden."

4. Der bisherige ,,$ 6 Bürgermeister" wird neu nummeriert und ist nun neu ,,$ g
Bürgermeister", im 4. Absatz wird ein dritter Punkt mit folgendem Wortlaut eingefügt:

,,3. Erklärungen zum gemeindlichen Einvernehmen gemäß $ 36 BauGB im
unbeplanten lnnenbereich"

.)
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Artikel 2 lnkrafttreten / Neubekanntmachung / Sprachform

(1) Die in dieser satzung zur Anderung Hauptsatzung veruendeten
personenbezogenen Bezeichnungen gelten jeweils für alle Geschlechter,

(2) Die 5. Satzung zur Anderung der Hauptsatzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen
Bekanntmachung in Kraft,

(3) Der Bürgermeister wird ermächtigt, den Worflaut der Satzu ng in der vom
ln Satzu nden Fassung neu bekannt zu machen

Bürgermeisterin Beschlossen am 20.06 .2023

Datum d. Ausfertigung: 20.07.2023
Siegel

Eingangsvermerk der
Rechtsaufsichtsbe hörd e: A3.A7 .2023

rechtliche Unbedenklich keitserklärung
durch Rechtsaufsicht vom: 20.07 .2023
Az: KomA 092.6:020.05 1/68005

Hinweis:
Mit Bekanntmachung der Satzung wird gleichzeitig auf die Heilung von Verfahrens- und
Formvorschriftenverletzungen gem. S 21 Abs. 4 und 5 der Thüringer Kommunalordnung
vom 28,01.2003 (GVBI S. 41) i.d.g.F, hingewiesen.

Bekan ntmachungsvermerk;

Diese Satzung wird am 28.09.2023 an der in g 13 Abs, 1 de
Gemeinde B[ichel festgelegten Verkündungstafel für den Ze

r Hauptsatzung der

vom 28.09 .2023 bis 06, 10.2023 angeschlagen. N
1

Ausgehängt am 28.09.2023 tm
Kindelb

Abgenommen am 01.11.2023 im Auftrag E
Kindelbrück

,+

r

;irr.., l
.::i;li ,.i.


